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VIII.
Rechte der Person.

l>^a dic Rechte der Persönlichkeit, oder diejenigen
Rechtsvorschriften, die es lediglich mit der Person,
als Subjekt bürgerlicher Rechte, zu thun haben,
die ersten und gleichsam die einleitenden Elemen-
tar-Grnndsatze der bürgerlichen Gesetzgebung bilden,
so tritt auch bei der Beurtheilung der bürgerlichen
Gesetze in materieller Hinsicht dieses uns als die
erste Frage entgegen: ob in jenen Anordnungen,
welche überhaupt die Rechte der Person in ihrem
Verhältniß zur bürgerlichen Gesellschaft in privat-
rechtlicher Beziehung bestimmen, die erkannten
Rechts Wahrheiten mehr oder weniger richtig zur
Ausführung gebracht sind.

Eine der höchsten und dringendsten Aufgaben
der Staatsgewalt ist es, diese Rechte im Geiste
des neuern Staatsbürgcrthums festzustellen. Was
auch unserer Zeit zur Last fallen mag; — ein
Gewinn bleibt es immer, wenn auch kein gefahr¬
loser, und »oft, dem ersten Anscheine nach, das
Böse das Gute überwiegend,« wie Herder sagt:
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daß die Wissenschaft so weit voraugcdrungen zu

den philosophischen Grundlagen aller privatrcchtli-

chcn und öffentlichen Verhältnisse, und daß Dasje¬

nige, worauf, wie uns scheint, die unbefangene

Vernunft uothweudig zurückkommen muß, was so

viele Jahrhunderte lang beinahe völlig verleugnet

worden, was die noch mehr als heute geläuterte

Erkenntniß in noch ausgedehnteren Beziehungen er¬

fassen und zur äußern Geltung erheben wird, we¬

nigstens in seiner Wurzel erkannt und in der Mei¬

nung des Zeitalters zum Recht geworden ist.

Deshalb ist es ein unschätzbarer Vorzug des (Zi¬

vilgesetzbuches, daß es, im Einklang mit den ueuern

Ideen von dem Wesen des Bürgcrthums, die Grund¬

sätze der bürgerlichen Freiheit und Rechtsgleichheit,

so weit sie unter unscrn Verhältnissen eine äußere

Geltendmachung erlangen konnten, zum Funda¬

ment des Rechts erhoben hat; heute, nachdem diese

Grundsatze einmal als das Rechte und Wahre er¬

kannt sind, genügt es nicht mehr, die, durch ver¬

altete Gesetzgebungen geheiligten Privilegien noch

mehr zu beschränken, unnvthige, den Staatszwccken

zuwiderlaufende Ungleichheiten vor dem Gesetze und

Freiheitsbeschränkungen noch sorgfältiger zu redu-

ziren, als bisher schon geschehen, sondern von einer

klaren Anschauung der Prinzipien selbst auszugehen,

diese, im Allgemeinen anzuerkennen, und nur in so

weit von denselben abzugchen, als es sich ergeben

sollte, daß durch den Culturzustand und die äußern

Verhältnisse des größten Thciles der Provinzen

gewisse Modificationcn erfordert werden.

5) Schon den Verfassern des Landrechts wurde zv ihrer
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Zn den nothwcmdigcii Modisicationen gehört
aber keineswegs ein privilogirtcr Gerichtsstand;
über diesen hat die Zeit aufs Vollständigste gcricl-,
tet; die Besseren unter den Erimirten haben die¬
ses Vorrecht selbst allgemein als ungeeignet er¬
kannt. Bereits im Jahre 1826 haben die Braun-
schweigischen Stände auf die Wiederherstellung des
privilegirten Gerichtsstandes Verzicht geleistet, und
im Jahre 1836 hat unser Landtag der Provinz
Westphalcn, wie verlautet, mit Ausnahme von
vier Stimmen einhellig dessen Aufhebungverlangt.

Nichts steht auch mit den Prinzipien der Ge¬
rechtigkeit und der politischen Ordnung so sehr im

Zeit der Dorwurff gemacht, daß sie zn wenig das hi¬

storische Unrecht von dem historischen Recht sonderten.

So heißt es z. B. in dem ..Versuch einer Critik des

allgcm. Gesetzb. f. d. prcuß. Staaten." von Chr.

Dan. Erhard. Dresd. u. Leipzig 1792. Th. I

S. IblZ. u. folg.

„Nur dann können rechtmäßiger Weise einem Theile

der Bürger Vortheile ertheilt. und also dadurch die

Freiheiten und Rechte der übrigen eingeschränkt wer¬

den, wenn es erweislich ist, daß die Erreichung deS

Zwecks der bürgerlichen Gesellschaft eine solche Ein¬

schränkung unentbehrlich erfordere." —
— Dieses ist aber nicht der Fall, heißt es ferner:

„wenn dergleichen Eremtionen und Begünstigungen

m Zeiten entstanden sind, da vom Zwecke deS Staats

und der Gesetzgebung falsche oder verwirrte Begriffs

herrschten, oder doch solche Gründe die Prärogative

schufen, die bei veränderten Zeiten, Sitten und Be¬

dürfnissen wegfallen, vielmehr leuchtet dann das Be¬

dürfnis der Abänderung und zweckmäßigen Modifika¬
tion unverkennbar ein." —
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Widerstreit, als grade dieses Vorrecht, welches da,
wo die Richter in,parteiisch sind, dem Erimirten
selbst an und für sich unnütz ist, und seinem Geg¬
ner nur in ungeeigneter Weise die Verfolgung
seines Rechts erschwert.

»Jeder Bürger hat gleichen Anspruch auf den
Schutz der Gesetze; Rang und Stand sind nichts
bedeutend in der Wage der Thenns. — Vernichtet
werde deshalb der Gerichtsstand besonderer Stände,
dieser Nachklang einer feudalistischen
Zeit,« *) ist darum auch die Sprache aller billig
Denkenden.

Daß überhaupt das Institut des Adels und
alle damit verbundenen Besonderheiten im Zivil¬
rechte im heutigen Preußen allen Sinn und Be¬
deutung verloren haben, dafür bedarf es kaum wohl
noch der Anführung von Autoritäten; am

*) VonPuttlitz. „lieber Ersparnisse im Justizhaushalts
des preuß. Staates." Berlin 1S2l. S. 25. 26. Anch
von ihrer ökonomischen Seite wird in dieser Schrift
die Exemtiongewisser Personen von der Jurisdiktion
der ordentlichen Richter mit Recht getadelt. Der¬
selbe Verfasser schrieb im Jahre 1L13, wo man die
Einführung der preuß. Gesetze in den Rheinprovinzen
vermnthete: „ Den Rheinlands rn ward durch die
Gesetzgebungder Franken viel Gutes: Einheit des
Rechts, Aufhebung zweckloserExemtionen, Zerstörung
veralteter Fcndalität und ihrer Zeichen; sie können
darum einer Gesetzgebung sich nicht freuen, der
ein Theil dieser Eigenschaften fehlt, und deren Vor¬
züge in diesen Gegenden nicht gekannt sind." Im
Vorwort zu seiner „Verthcidigung der preuß. Gerichts¬
verfassung." —
In Carl Ludw. v. Woltma nn's „Geist der neu. n

S
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wenigsten aber würde sich eine erneuerte Einfüh»
rung längst vergessener Standesunterschiedeund

prcuß. Staatsorganisation," Leipzig 1810 heißt eS
(Seite 157.) in Betreff des Adels: „Weder im Mili-
tair noch bei der ganzen Staatsverwaltung soll er
Hinsort eine Rolle spielen, wodurch in Erinnerung
käme, daß es noch einen andern Unterschied in der
bürgerlichen Gesellschaft gebe, als den zwischen Souve-
rain und Volk. — Des Adels Vorrecht, Gerichtsbar¬
keiten zu handhaben, wird aufhören; denn es soll nur
eine Justiz im Reiche seyn. Auch sein Vorzug bei
Erwerbung von Grundeigcnthum wird nicht ferner
gestattet" u. s. w. — Das Prinzip einer vernünftigen
und daher höchst einfachen politischen Ordnung ist in
unserm Staate bereits in seiner Reinheit ausgespro¬
chen. „Mit Verbannung der Feudalität und alles
dessen, was ihren Charakter trug" — sagt Wehnert
— „nahm der preußische Staat ohne gewaltsame Um¬
wälzung und mit Besonnenheit den neuen Geist der
bürgerlichen Gesellschaftdadurch in sich auf, daß er,
statt Verfassungstcnipelzu errichten, den Genius in
die Verwaltung übertrug, alle drückenden Fesseln aus
dem Wege räumte, die den Fortgang der Staatsbür¬
ger zur höhern Cultur und Ausbildung, materieller,
wie geistiger Freiheit hemmten, durch Eutwickelung
des Bürgerthums und des bäuerlichen Standes das
Emporkommen des Staates dauernd begründete, und
ein reines Königthum bildete, welches keinen andern
Unterschied in der bürgerlichen Gesellschaft, als den
zwischen Souverain und Volk zuläßt. Irgend einmal
mußte eine Zeit kommen, wo auch für Preußen der
Unterschied der Stände sich in die Gleichheit der Staats¬
bürger umwandelte; das Weltverhängniß führte sie
damals herbei, und das Weltverhängnißwird sie gegen
Versuche ctwaniger Reaktion beschützen."

S. die Schrift: „Ueber den Geist der Preußischen
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zweckloser oder zweckwidriger Exemtionen mit dem
Geist nnd Charakter der Nhcinprovinz vertragen.

Zum Ueberflnsse wird hier noch darauf hinge¬
wiesen, daß es in den Rhein landen bis zum
Werfall des Rittcrthums hin gar keinen Geschlechts»
adcl, als bevorrechteten Stand, gegeben; daß erst
in den spatesten Zeiten des Mittelalters sich hier
aus den reichsten Gutsbesitzern, die als sogenannte
Ritterschaft, jedoch ohne erblichen und ausschließ¬
lichen Anspruch, den Kriegsdienst wahrnahmen, ein
Analogen von Adel gebildet hat, welche nach und
nach, im Widerspruche mit der wahren Landcsvcr,
fassung, eigentliche Adelsrcchte an sich gezogen,
namentlich im sechszehnten Jahrhundert ein erbli¬
ches Standschaftsrccht, und in Gefolge dessen mit
Leichtigkeit die sinnlosesten Privilegien, namentlich
das Recht, die Staatslastcn den übrigen Ständen
allein aufzubürden, sich angemaßt, und sich fort¬
während in rebellischen Unionen, den geschärften
Verordnungen der Landesherren zum Trotze, zur
Aufrechtbaltung ihrer sogenannten »Privilegien,
Gewohnheit, Recht und Gerechtigkeiten« verbündet
haben.

Staatsorganisation und Staatsdienerschaft." Vom Re¬
gierungs-Rath I)r. Wehnert. Potsdam 18SZ.
Die nähere, überall mit Aktenstücken belegte Ausfüh¬
rung dieser „historischen Cigenthümlichkeiten"findet
sich in folgender Schrift: „Urkundliche Widerlegung
der von dem ehemaligen Adel der Lande Jülich, Cleve,
Berg und Mark dem Fürsten Staatskanzler überreich¬
ten Denkschrift." Von einem Nheinprenßen. Rbe.
nanien ISIS. — In diesem interessanten Werkchen

8*
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Auch über die Vorrechte des Fiskus muß hier

ein Wort geredet werden. In den Zeiten des De¬

spotismus und des Sittcnvcrdcrbnisscs sehen wir im

römischen Kaiserreiche vorzüglich die Vorrechte des

Fiskus und der öffentlichen Anstalten sich erheben!

dem Despotismus gilt es natürlich gleich, was

recht ist, vernunftgemäß und im Geiste des Volkes:

mag der Fiökus als ein gieriges, Nimmersattes Un¬

geheuer erscheinen, das, seine hundert Krallen ge¬

schärft, stets auf der Lauer liegt und nach Raub

späht, dessen Wollust es ist, zu drücken und zu krän¬

ken; was gilt dies dem Despotismus? Er muß

Nahrung haben für die tausend Arme, die ihn

tragen und schirmen. Auch das Sittcnvcrderbniß

solcher Zeitalter, wo das Interesse am Oeffcntlichen

erstorben, kalte Selbstsucht Prinzip ist, die Diener

der Krone zuerst an sich selbst und dann an ihren

Herrn denken, und der servile Bürger höchstens

noch so viel Moralität hat, daß er in dem Gedan-

kcn: für die Versorgung seiner Kinder zu wirken,

Beruhigung sucht, wenn er den Staat oder die

Gemeinde bestichst, macht Privilegien des Fiskus

und der öffentlichen Anstalten zu einer Art ent¬

schuldbarer Nothwchr. Recht kann nie werden,

was dem Rechte gradezu widerspricht. —

Mag man daher auch viele Bestimmungen des

positiven Rechts, namentlich des Preußischen Land¬

werden Ursprung und Charakter derjenigen Privile¬

gien ans Licht gezogen, deren erneuerte Heiligung bei

einer bekannten Gelegenheit einige Wenige, — wie»

wohl vergeblich, — einer einsichtsvollen Regierung

ans Herz zu legen sich bemühten.
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Herkommen begründen, namentlich die sogenannten

Niedern Regalien als wohlerworbenes Recht vcr-

thcidigen wollen; manche dieser Bestimmungen, z. B.

über das Bergregal, die durchaus gegen alle Grund¬

sätze verstoßen, sind gewiß der Abänderung bedürftig.

Mit der Gerechtigkeit kann es in keiner Weise

bestehen, daß nach Preußischem Rechte der Fiskus

nur vorbcdungene Zinsen, mithin also keine Ver¬

zugszinsen im Prozesse, zahlen soll, und daß es

nicht einmal ein E.rekutionsverfahren des erstritte-

nen Erkenntnisses gegen den Fiskus gibt. Hier

sind unbedenklich Mängel in der Gesetzgebung un¬

seres Staates, die der Verbesserung bedürfen.

Kleine Vermögensvortheile können den Staat

nicht stark, den Fürsten nicht reich machen; aber

die sichersten Stützen der Throne, die zuverlässig¬

sten Bürgen für die Wohlfahrt und Kraft des

Staates sind: Wohlstand, Zufriedenheit und Treue

des Volkes, und Gerechtigkeit der Gesetze, auch in

kleinen Dingen.

Was von den Vorrechten einzelner Stände

gilt, gilt auch von den Beschränkungen gewisser

Bürgerklasscn. Ganz richtig bemerkt v. Räumer:

»daß Vernunft und Freiheit gar nicht an-

Th. I. Tit. 9. Anhang ö- 26.
Auch die unsystematischen und drückenden Privile¬

gien des Fiskus in Beziehung ans die Verjährung
(vergl. A. L. R. Th. I. Tit. S. Z. 629. folg Th. II.
Tit. tt. §. 35. folg.) rechnen wir zu den Unvollkom-
menhcitendes Landrechts.
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dcrs, als in individueller Gestalt, erschei¬
nen können, (daher im Alterthnme die Frage nach
Aemtcrn und Stimmrecht, im Mittelalter die
Bildung der Stande, zur Zeit der Reformation
der Kampf um Glaubensfreiheit, in England der
Nachdruck aufStcuerbcwillignng gelegt); daß Der¬
jenige, welcher den allgemeinen Begriff
davon geltend machen will, am ehesten in das Ge-
gentheil, in den ärgsten Despotismus gcräth;« ^)
ein bestimmtes Objekt muß das Streben nach Frei¬
heit haben, und in einer individuellen Gestalt muß
die Freiheit errungen werden, wie Zeit und Volks¬
thum, Bedürfnisse und Neigungen ihr einen prak¬
tischen Werth geben: aber indem man Regeln und
Ordnungen konstruirt, um der Freiheit Form und
Festigkeit zu geben, muß man sich hüten, daß die
Freiheit nicht eben durch diese Regeln beschränkt
und zerstört werde, und das Prinzip selbst nicht
verloren gehe. Alle Kreise des bürgerlichen Lebens
müssen ihre Einrichtung erhalten ; es muß Gewerbe-
Ordnungen und Agrikultur-Gesetze geben; aber
Freiheit jedes S t a at s g e n o sse n in seinen
Willensäußerungen, in dem Gebrauche seiner phy¬
sischen Kräfte, seiner intellektuellen und äußern
Mittel ist der erste und höchste Grundsatz; nur
das dringendste Bcdürfniß der Gcsammtheit recht¬
fertigt hier Einschränkungen; ihre historische Be¬
gründung ist natürlich von gar keinem Wcrthe,
vielmehr muß der Beweis ihrer Notwendig¬
keit in der Gegenwart geführt seyn, wenn

Uebcr die geschichtliche Entwickelungder Begriffe von
Recht, Staat und Politik. Seite 141. —
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nicht ihr Fortbestehen in der Gegenwart
als drückendes Unrecht erscheinen soll.

»Merkwürdig war es, daß die ersten Könige
(des Mittel-Alters) es ihrem Interesse angemessen
fanden, die bürgerliche Freiheit gegen die Anma¬
ßungen der Fcudalitat in Schutz zu nehmen, aber
nicht allein merkwürdig war es, sondern auch höchst
erfreulich, und vollkommen in den innersten Be¬
dürfnissen der Monarchie begründet. Möchte man
überall so fortgefahren haben! Damals war es un¬
umgänglich nöthig und hinreichend, die Freiheit der
Korporation zu begründen, und wohl auch eine
Korporation zu schaffen, um durch sie die Freiheit
zn befestigen; jetzt steht oft die Korporation
der Freiheit im Wege und es muß die Freiheit
des Individuums begründet werden; diese ist
aber, wie auch die Geschichte erwiesen hat, grade
die minder gefahrliche, — und doch scheuet man sie
am meisten.« *)

Gar Vieles im Preußischen Landrechte,was
sich auf die Rechte der Stände, der verschiedenen
Gewerbe-Treibenden, der Zünfte, des Bauernstan¬
des u. s. w. bezieht, kann aber, abgesehen davon,
daß Institutionen dieser Art überhaupt in das bür¬
gerliche Gesetzbuch gar nicht gehören, sondern als
besondere Verwaltungs-Gesctze anzusehen sind, in
den Gesetzbüchern unserer Zeit billig keinen Platz

Von Ulmenstein. „Die neuesten Entwürfe zu einer

Gemeinde- Bezirks- und Departemental-Ordnung für

Frankreich, nebst einigen kritischen Bemerkungen."
Cöln 1SZ0. Seite 108.
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mehr finden: am wenigsten aber dürsten druckende

und einschränkende Bestimmungen, die bisher in

der Rhcinprovinz nicht bestanden haben, daselbst

neuerdings zur Einführung sich eignen. In unsrcr

Provinz sind keine Bedürfnisse gekannt, durch welche

sich die gesetzlichen Bestimmungen rechtfertigen lassen

möchten: daß Alle, welche zum Bauernstände ge¬

hören, ohne Erlaubm'ß des Staats weder selbst

ein bürgerliches Gewerbe treiben, noch ihre Kinder

dazu widmen dürfen; daß der Bauer durch

Zwangsmittel vom Staate zur Kultur seiner Grund¬

stücke genöthigt werden kann, — seine Früchte nicht

auf dem Halme verkaufen darf, — und dem Staate

zu Hand - und Spanndiensten besonders verpflichtet

seyn soll.

Es kann die Bemerkung nicht zu oft wieder¬

holt werden, daß die Forderung der geistigen

Kultur der erste Zweck des Staats ist; daß es

nur schlechte Früchte bringen kann, wenn man aus

Sorge für die Landkultur den Landmaun her¬

abwürdigt, und ihm seine wahre Stellung zur bür¬

gerlichen Gesellschaft vorenthält. — Darum steht

ja das Zlltcrthum bei all seiner Größe so tief unter

dem neunzehnten Jahrhundert, weil im Alterthume

hundert Sklaven-Hände beschäftigt waren,

um für alle Bedürfnisse und Bequemlichkeiten des

Einen Freien und Wohlhabenden, und zugleich

denkenden Menschen zu sorgen, wahrend un¬

ser Zeitalter das erste der Menschenrechte anerkennt,

-!-) A, L, R, Th, kl. Tit. 7. §, 1, 2.

»P Ebendas. §. 8. 9. 12, IS. —
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während bei uns die erste Sorge des Staats der

Geistesbildung, auch des Geringsten seinerZöglinqe,

gewidmet ist, und die Erfindung unzahliger Ma¬

schinen die Vergeudung von Millionen Menschen¬

leben an blos mechanische Beschäftigungen ersparen

gelehrt hat. Schon Homer sagt: daß Jupiter

einem Menschen an dem Tage, wo er ihn zum

Sklaven mache, die Hälfte seines Verstandes ent¬

ziehe: preisen wir daher die mildere Gottheit, die

den Menschen wieder zum Menschen erhoben hat!

Preisen wir aber auch die Lenker der Staaten,

welche die Gebote dieser Gottheit ehren, und

durch Beförderung der Aufklärung und der Huma¬

nität, durch Begünstigung des Gcnie's und seiner

freien Acußcrungen, durch Entfernung alles enteh¬

renden Zwanges, aller schädlichen Hemmnisse und

Lasten, einen Zustand der Gesellschaft herbei zu

führen steh bestreben, wo die geistigen Interessen

den größeren Theil der Kraft und Zeit des Men¬

schen in Anspruch nehmen können, und wo der

Mensch weniger, als jetzt noch, Sklave seiner phy¬

sischen Bedürfnisse, und mehr als heute, Herrscher

im Reiche des Geistigen scyn wird.

Historisch verdient hier bemerkt zu werden,

daß die landbaucnde Elasse bei uns in den Rhein-

landcn von je her, wenigstens dem Gesetze nach,

Das galt, waö sie eigentlich gelten sollte. »Sie

war nicht, wie leider sonst fast allenthalben, durch

Leibeigenschaft an den Boden gefesselt, nicht ge¬

zwungen, in Frohndeu ihren Schweiß für Andere

zu verschwenden. Die Güter, welche der Landbaucr

besaß, waren mit vollem Rechte sein; er konnte sie



173

ganz oder stückweise verkaufen, unter seine Kinder

vcrtheikcn, mit der ncnitichen Freiheit und mit

dem uemlichen Recht, wie dieses bei jedem städti¬

schen Grundstück, oder bei jedem andern Eigenthum

der Fall ist. Hieraus folgt aber offenbar, daß

Bauer und Bürger bei uns nicht, wie in andern

deutschen Provinzen dem Stande, sondern nur dem

Gewerbe nach verschieden waren.« *)

Darum dürfen wir es auch zuversichtlich er¬

warten, daß keine Beschränkungen der Freibeit des

Individuums, keine Ungleichheiten in den Rechten

der Staatsbürger in die rcvidirte Rheinische Ge¬

setzgebung aufgenommen werden, als diejenigen,

welche die Erfahrung als unumgänglich nothwendig

ausgewiesen; wir dürfen es erwarten, daß der we¬

sentliche Vorzug der Rheinischen Gesetze in solchen

Bestimmungen, in denen ein Geist der höheren Hu¬

manität unverkennbar sich ausspricht, nicht gering¬

schätzig wird übersehen werden.

Um nur einige Punkte herauszuheben, in de¬

nen die Rheinische Gesetzgebung die höhere Ach¬

tung vor dem Individuum an den Tag

legt, so erinnern wir daran, daß nach Rheinischem

Rechte die Erfüllung von Verbindlichkeiten regel¬

mäßig nicht durch Gewalt gegen die Person, durch

persönlichen Arrest, erzwungen werden kann, und

nur in Handelssachen und einigen andern Fäl-

In der angef. Schrift: „Urknndl, Widerlegung u. f. w.
Seite SV.
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lcn, *) wo grober Mißbrauch des Vertrauens aus

Rücksicht für das gemeine Wohl und namentlich

für die Sicherheit des Verkehrs, strengere Maßre¬

geln erfordert, Ausnahmen von diesem Grundsatze

statt finden. Wir erinnern ferner daran, daß der

Code es nicht einmal erlaubt, persönlichen Arrest

im Falle der Nichterfüllung von Verbindlichkeiten

zu stipuliren, Bestimmung, die in den

Geboten der Humanität ihre vollkommene Recht¬

fertigung findet, um so mehr, da es auch das öf¬

fentliche Interesse nicht erlaubt, daß der Bürger

über seine Freiheit verfüge. ***)

Nicht zu ihrem Vorthcile weicht die Preußische

Gesetzgebung von diesen Grundsätzen des Rheini¬

schen Civilrcchts ab; schwankend zwischen Scho¬

nungslosigkeit und verderblicher Milde ordnet sie

bald die härtere Maßregel an, bald legt sie wieder

eine ungemcssene Gewalt zur Ausübung der Milde

in die.Hand des Richters, hier den Rechten des

Gläubigers zu nahe tretend, dort die Achtung vor

der Person verletzend.

Der Achtung gegen das Individuum angemes¬

sen und die Sicherheit der Person und des Eigcn-

5) Art. WM, d. B. G. B. Vergl. auch, was Bigot-

Pröameneu zu diesem Artikel sagt. »lotik«. 'lom.

7. l>a^. 4. Ferner Art. 1142. und llwtlls. i'vm. ö.
I>aZ> 19.

Art. 2063. d. B. G. B.

Mittermaier d. gem. beut. bürg. Prozeß IV.
Beitrag. Seite ISS. u. folg.
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thums fördernd ist der Grundsatz des Rheinische»

Rechtes: daß das Recht der Abwehr unbefugter

Angriffe auf Person und Eigcnthum dem Ange¬

griffenen selbst zusteht. Es ist irrig, wenn man

glaubt, daß dieser Grundsatz mit der gesetzlichen

Ordnung nicht bestehen könne; das Gesetz, welches

den Arm Dessen bindet, der sich ruhig und friedlich

auf den Kreis seiner Befugnisse beschrankt, entfesselt

den Arm Desjenigen, gegen dessen ungerechte An¬

griffe eS das Recht der Abwehr versagt, und ab¬

gesehen von der Unauöführbarkcit im Leben ist es

eine Bestimmung, welche die Würde des ehrenhaf¬

ten Bürgers verletzt und das Eigenthum des ruhi¬

gen Besitzers Preis gibt: daß Selbstvcrthcidignng

nur da erlaubt sepn soll, wo das Abwarten der

Hülse des Staates unersetzlichen Schaden zur Folge

haben würde. "0

Diese Beschränkung, welche bei deutscher Mä¬

ßigung üherhaupt, als Regel aufzustellen, durchaus

unzweckmäßig scheinen möchte, dürfte daher auch un-

anwcndbar seyn in den Rheinprovinzen, die zu den

Landern des fränkischen Stammes, des Stam¬

mes freier Männer, gehören, der erniedrigendem

Zwange und feiger Duldung immer abhold war vor

de» andern deutsche» Stämmen. ^ Noch heute

-) A. L. R. Th. il. Tit. 20. §. 517. 52». Vgl. auch
Eml. §. 78. u. Th. 1. Tit. 7. §. 1-11. 1»5.

55) tleiis li'e.iiieoi-uiii inctvtii, iiuctnie <!,-« ooiulita,

klirtls in -ii'inis, tieniii siiicis loeilvre, iirotunN» in

cousilin, oni'iioi'S nebilis et inciilumiz, — eimilvi's

et s»eini>. oxiexiii, iiuMix, vetvx et »siiern. — I>eo-

IvL- »N xnot. lex. Äül.
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weis't uns der Enkel der übcrmüthigcn Kölner auf
das Statut seiner Vorfahren, welches dem Grund¬
sätze huldigte: »Ein Hausmann in seinem Haus
solle so frei scyn, wie der Kaiser in seinem Land'.«
Mögen daher auch der Rheinischen Gesetzgebung
ewig fremd bleiben die Bestimmungen des allge¬
meinen Landrechts und der Preußischen Gesinde-
Ordnung vom 8- November 1810, wonach die Herr¬
schaft im Ausbruche des Zorns gegen das Gesinde
sich Thatlichkeiten erlauben darf, *) die Züchtigung
der als Gesinde dienenden Untcrthanen-Kinder
(deren es bei uns freilich keine gibt) gesetzlich ist,
und sogar dem Pächter übertragen werden kann,
und der Gebrauch der ledernen Peitsche sanktionirt
wird. 55)

Gewiß waren in Preußen diese Bestimmungen
ein Uebcrgang zur Milde, und den Mißbrauch
vielmehr beschrankend als befördernd, aber »es
wäre ein großer Jrrthnm, aus diesem Erfolge auf
die Brauchbarkeit des Gesetzes für alle Gebicts-
theile, insbesondere für das Rheinland, welches bei
der Lücke im Zivilrechte der Hülfe bedarf, aber
diese nicht mehr eben so, wie der frühere Leibei¬
gene oder gedrückte Untcrthan eines Grundherrn,
in der Preußischen Gesinde-Ordnung zu erkennen
vermöchte, zu argumeutiren.« Nach unseren

A. L. R. Th. II. Tit. 5. §. 77. — n. g. 7I. u. 77.

der Gesinde-Ordnung v. 8. Novbr. 1810.

A. L. R. Th. II. Tit. 7. 227.228. Anhang Z.105.

Bon Oppen. Beiträge zur Revision der Gesetze.
Cöln 18Z3. Der Verfasser liefert uns in dieser Schrift

schätzbares Material zu einer Gesinde-Ordnung für

die Rheinprovittzen, denen eine solche — abgesehen
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Begriffen beschimpft es den Herrn, wenn er sich
im Zorne an die Person des Dieners vergreift,
und den Diener, wenn er es zu ertragen gesetzlich
für schuldig erklart ist, noch mehr, wenn er nicht
nur Ausbrüchen des Zornes, sondern der kaltblütig
diktirten Züchtigung seinen Korper Preis geben
muß. Möge das Verhaltniß durch die Gesetzge¬
bung zu einem Bande der Treue und liebreichen
Theilnahme am gegenseitigen Wohl geadelt werden;
möge die Gesetzgebung aber auch nicht aus den
Augen verlieren, daß das Dienstbotenverhältniß
mehr der Sitte, als dem Rechte angehört; daß
das Recht es nur mit dem Vertrage, und den,
beim Maugel eines besonder«! Ucbereiukommcns,
gesetzlich anzunehmenden Rechten und Pflichten zu
thun hat, das Verhaltniß zwischen Herrschaft und
Dienstlcuten aber sich im Leben nach dein besonder«!
Bedürfniß auf unzählige verschiedene Arten gestal¬
tet, und die Staatsregicrung hier unendlich mehr
durch moralischen Einfluß, denn durch starre Gc-
setzesformen, einwirken kann. Freilich würde die
Gesetzgebung ein schönes Ziel verfolgen, wenn sie,
so weit sie es ohne Rechtsverletzungen und Jncon-
vcnienzen vermöchte, auf Geist und Geinüth der
Dienstboten durch die Herrschaft auf eine vorthcil-
hafte Weise zu wirken, und so die nieder«! Stande
durch die höhern allmählig heranzubilden und zu
veredeln sich bestrebte! Indessen denken wir mit
den französischen Gesetzgebern: On Avnvorne mal,
gunncl oa Aoavoimö bic»p>.

von den beiden Artikeln 1780. u. 81. d. V. G. B, —
gänzlich fehlt.
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Nicht zu verwundern ist es, wenn in der Rhein¬
provinz schon höhere Ansprüche an die Gesetze in
Beziehung auf Humanität und Achtung gegen das
Individuum gestellt werden können, da eine so tiefe
Erniedrigung der geringeren Classen, wie in andern
Provinzen unseres Staates, in dem Rheinlande zu
keiner Zeit bestanden hat. Bürger ist Bürger; Unter¬
schiede der Herkunft und Bildungsstufe erfordern,
nach des Rheinländers Begriffen, keine verschiede¬
nen Rcchtsstufcn, und die größte Befrcmdung würde
in der Rhcinprovinz die gesetzliche Bestimmung er¬
regen: daß Personen ans dem Bauern- oder ge¬
meinen Bürgerstande Schmerzen-Geld sollen ver¬
langen können, die andern hingegen nicht.

Als ungeeignet, nicht der Sache, wohl aber
der Form nach, möge daher auch die Bestimmung
des Landrechts ans der Gesetzgebung gelöscht wer¬
den: daß es verstattct scyn soll — »sich gegen
wilde Thiere zu vcrthcidigcn.« Die Acugstlich-
keit, mit welcher hier so sichtlich die Grenze zwi¬
schen dem ersten Menschenrechte auf der
einen — und dem Iagdgerechtsam auf der
andern Seite gezogen wird, beleidigt das humane
Gefühl.

Auch das Ncchtsverhältniß der Abwesenheit
darf hier erwähnt werden. In keinem Gesetze sind
noch die der Person schuldigen Rücksichten durch

A, L. R. Th. I. Tit. 6. §. 112. 114.
"*) A, L. R, Th. l. Tit. 9. §. 155.
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zweckmäßigere Bestimmungen über die Rechte der

Abwesenden festgehalten, als dies im Rheinischen

Rechte der Fall ist. Zwar gebührt hier den preu¬

ßischen Gesetzgebern das Verdienst, die Bahn ge¬

brochen zu haben in einer durch die früher» Gesetze

sehr vernachlässigten Materie, und den französischen

Gesetzgebern kann man nur das Verdienst der Fort¬

bildung und Vervollkommnung des bereits aufge¬

stellten Systems zusprechen; *) allein es bleibt

dies immer ein Verdienst, und gerade jener Um¬

stand berechtigt uns um so mehr zu erwarten, daß

die unverkennbaren Vorzüge unserer Gesetzgebung

in dieser Materie bei der Revision nicht allein

unsrer Provinz nicht werden genommen, sondern

auch bei der Revision der allgemeinen Gesetzgebung

Preußens einer bcsoudcrn Beachtung gewürdigt
werden.

Das Rheinische Gesetzbuch vereinigt offenbar

auf eine sehr billige und humane Weise die In¬

teressen der muthmaßlichen Erben mit der dem Ab¬

wesenden schuldigen Berücksichtigung seiner Rechte.

Stufenweise, mit zweckmäßigen Fristbcstimmungen,

werden die zu Gunsten des Abwesenden getroffenen

Vorkehrungen gemindert, mit der größeru Unwahr-

scheinlichkeit der Rückkehr die Befugnisse der Erben

erweitert, und zuletzt jede Beschränkung binweg-

genommcn; auch wird die Sache bierdurch nicht

merklich komplizirt; außerdem sind die Verfügun¬

gen des Code in Beziehung auf den Fruchtgenuß

P Vcrgl. hierüber Grolman's Handbuch üb. d. Code

Napoleon. Vd. i. S. stlü.
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und die Herausgabe im Falle der Rückkehr sehr
zweckmäßigangeordnet, und eine vorzügliche Be¬
achtung verdient die Bestimmung, daß Jeder, der
ein dem Abwesenden angeblich angefallenes Recht
in Anspruch nimmt, den Beweis führen muß, daß
derselbe den Anfall erlebt hat.

Eine besondere Aufmerksamkbit von Seiten der
Gesetzgebung, auch in unsrcr Provinz, erfordern
die Verhältnisse der Juden; die Aufgabe unsrcr Zeit
ist es in dieser Hinsicht, Dasjenige wieder gut zn
machen, was Vorurtheil und Kurzsichtigkeit der frü¬
heren Zeitalter gesündigt hat. Es ist nicht zu leug¬
nen, daß die völlige Gleichstellung der Juden mit
den übrigen Staatsangehörigen in den politischen
Rechten noch manchen Bedcnklichkcitcnunterliegt,
und allerdings müssen die Juden noch Manchem
entsagen, was in zu schroffem Mißvcrhältniß zu
den Sitten unsrer Völker und dem Charakter unsrer
Staaten steht; indessen ist auch nicht zu verkennen,
daß die Juden um so hartnackiger an manchem
Vorurtheile halten, je mehr man sie von der Ge¬
meinschaft des bürgerlichen und politischen Rechts
entfernt hält, und daß es immer noch besser ist,
auf die Gefahr augenblicklicher Uebel hin, den lan-
tcn Forderungen der Humanität nachzugeben, als

P S. Art. 135. d. B. G. B.
Natürlich erlöschen die Erbschaftsklagendes Ab¬

wesenden und seiner Rechtsnachfolgernur in der ge¬
wöhnlichen Verjährungsfrist. Vergl. Art. 13?. d,
B. G. B.
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der Furcht möglicher schlimmer Folgen die höchsten

Interessen der Gerechtigkeit und der Humanität

zum Opfer zu bringen.

Jede Emanzipation erzeugt für den Augenblick

Uebelständc, so wie überhaupt jede großartige Er¬

scheinung des Lebens augenblickliche Stockungen,

und von einem zu nahen und niedrigen Gesichts¬

punkte aus betrachtet, gefährliche Wirkungen er¬

zeugt. Selbst die Erfindung der nützlichsten Ma¬

schine kann für den Augenblick einem großen

Theilc der Bevölkerung eines Staates, indem sie

dieselbe ihre Nahruugsquclle beraubt, einen em¬

pfindlichen Schlag versetzen; diesen rasch durch

neue Anregungen der Thätigkcit in veränderter Rich¬

tung zu lindern, ist die Aufgabe der Staatsver¬

waltung, nicht, die Erfindung zu unterdrücken;

Wer wollte die Erfindung der Buchdruckerkunst

verdammen, weil sie Taufende von Schreiber-Hän¬

den außer Thätigkeit gesetzt hat?

Eine Gleichstellung der Juden im Rechte liegt

im Wunsche aller humanen und denkenden Rhein¬

länder. In andern Ländern mag diese Gleichstel¬

lung unausführbar scyn, in den Rheinprovinzen

ist sie es nicht, weil hier die Juden sich dem Geist

der Zeit gefügt, beinahe bis zur Unkenntlichkeit

unter das übrige Publikum sich jgemischt haben,

und ihr Glaube an sich keineswegs mit der

politischen Ordnung der Staatsgesellschaft unver¬

einbar ist.

Höchst unwürdig unseres Zeitalters erscheint

es überhaupt, die äußere Form des religiösen Le¬

bens, die mit jener der Mehrzahl oder des Herr-
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sehenden Thcilcs nicht übereinstimmt, mit Nachthci-

len im Rechte zu belegen. Nur solche Religionen,

welche Grundsätze ausstellen, die den ewigen Ge¬

setzen der Moral zuwiderlaufen, oder mit der be¬

stehenden, und als vernünftig erkannten bürgerli¬

chen Ordnung sich nicht vertragen, darf der Staat,

wenigstens in ihren Aeußerungen, verbieten; Mei¬

nungen kann er nicht verbieten, auf diese kann er

nur durch Belehrung einwirken.

Das Reinere und Bessere, das den Menschen

mehr veredelt, der treuere Spiegel des Ewigen,

Göttlichen, macht sich leicht erkennbar vor den Nc-

belwcrken einer ungelautcrten Vernunft und den

Erfindungen einer beschränkten Einsicht. Bei höhe¬

rer allgemeiner Bildung und allseitig gewecktem

Nachdenken kann der Sieg der Wahrheit nicht

ausbleiben; durch Anregung des freien, geistigen

Verkehrs mit Fernhaltnng alles dessen, was die

Moralitat und die bürgerliche Ordnung zerstört,

befördere man daher den Sieg der Wahrheit, und

man wird die Menschheit ihrem Ziele näher füh¬

ren. Deshalb ist auch zwischen im Staate aner¬

kannten, zwischen herrschenden und tolerirten Re¬

ligionen billig kein Unterschied mehr zu machen.

Es ist höchst charakteristisch, wenn man sogar in

diesen Dingen auf das historische Recht fußen will;

die Begriffe von wohlerworbenen Rechten

noch biö hiehcr verfolgen und von einem Besitz-

stande der Neligionsparthcien u. s. w. reden zu

wollen, ist die krasseste Sünde gegen die Vernunft,

mit der ein gebildetes Zeitalter sich beflecken kann.
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Man muß überhaupt den Grundsatz mehr fak¬
tisch anerkennen, daß die Religion mit dem Rechte
gar nichts zu thun hat; daß es gar nicht darauf
ankommt, was der Mensch glaubt, wenn es sich
um den Schutz seiner äußern Rechte und um Vortheile
bandelt, die er aus dem Staatsvcrbandc ziehen
soll. Darum tragt die Gerechtigkeit die Binde, weil
sie nicht auf die Person sehen darf: sie fragt nach
den Handlungen der Menschen, aber nicht nach
dem Glaubensbekenntnisse; im Gegcnthcil ist das
ihre höchste Pflicht, heilig und unverletzlichzu hal¬
ten das Individuum, und Alles, was ihm eigen
ist, sein Gut, sein Leben und was ihm am theucr-
sten und höchsten gilt: seine Uebcrzcugung, seinen
Glauben, sein Recht, zu denken, was seine Ver¬
nunft ihn lehrt. Und nicht allein völlige Gleich¬
stellung aller Religionen im Rechte; sondern auch
die höchste Delikatesse bei allen Gelegenheiten zu
beweisen, wo es sich um Anerkennung des Verdien¬
stes und um Beförderungen in den Staatsämtcru,
überhaupt um alle Ehrcnvorziigc und äußern Vor-
theilc handelt, muß der Negierungen erstes und
heiliges Bestreben seyn! —

Das Verhältniß der Kirchen und der Religi¬
on?-Diener zum Staate gehört dem öffentlichen
Rechte an, es liegt daher außer unsrcr Aufgabe,
zu prüfen, in wiefern das Landrecht hier die Be¬
fugnisse der Staatsgewalt und die Stellung der
Kirchen richtig aufgefaßt habe; doch darf hier der
Wunsch ausgesprochen werden, daß so Vieles, was
hier noch im Dunkeln liegt, ins Klare gestellt wer¬
den möge; daß das Verhältniß aller Religions-
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parthcicn, die eine förmliche Kirche bilden, gegen

den Staat, möglichst übereinstimmend festgesetzt,

und die Kirchen-Ordnungen durch den Staat und

die geistlichen Vorsteher gemeinsam gegründet, und

der politischen Ordnung angereiht werden; manche

Bestimmung des Landrcchts, welche zu sehr in das

Wesen der geistlichen Dinge eingreift, oder an sich

schon in ein Gesetzbuch nicht paßt, wird dann ge¬

wiß nach den geläuterten Begriffen der Gegenwart

und mit der Zartheit, welche der Humanität unsres

Zeitalters^ angemessen ist, verändert oder modifizirt

gegeben werden können. Einzelnes sogar ganz weg¬

bleiben müssen; z. B. der H. 74. des Th. II. Tit. 11.

Die Bestimmung des allgemeinen Landrcchls,

daß der Staat berechtigt ist, »jeden Einwohner zur

Beobachtung der äußern Kirchengcbräuchc und Ein¬

richtungen derjenigen Ncligionsparthei, zu der er

sich bekennt, in so weit anzuhalten, als davon,

vermöge der Gesetze, die Bestimmung oder Gewiß¬

heit bürgerlicher Rechte abhangt,« zeigt in

ihrer völligen Prinziplosigkeit, zu welchen Jncon-

„Zn wie fern sie (die Geistlichen) bei innerer Uebcr-
zeugung von der Unrichtigkeit dieser Begriffe (ihrer
Meligionsparthic) ihr Amt dennoch fortsetzen können,
bleibt ihrem Gewissen überlassen." — Freilich bleibt
eS ihrem Gewissen überlassen;denn welchem Gesetzgeber
konnte es einfallen, an eine innere Ueberzeu.
gung, die nicht äußerlich hervortritt, äußere Folgen
zu knüpfen? aber es ist eine Unflttlichkeit des Gesetzes,
wenn es der Heuchelei noch eine positive Sanktion
angedeihen läßt.'

**) z, 1(2. des Th. tt. Tit. 11.
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scgnenzcn und Collisionen dcr Mangel einer reinen

und richtigen Sondcrung kirchlicher Dinge vom

bürgerlichen Rechte führen muß.

Trauen, Taufen und Begraben sind geistliche

Geschäfte; de» drei wichtigsten Momenten des mensch¬

lichen Lebens ist durch die Religion, die einen so

allmachtigen Einfluß auf die sittliche Ordnung be¬

hauptet, mit großer Weisheit eine Weihe und Hei¬

ligung gegeben; es ist eine schone Idee, daß die

Religion uns ins irdische Leben einführt, daß

sie uns wieder einführt in das erhöhte mo ra¬

sche Leben, das mit der Verbindung dcr Ge¬

schlechter beginnt, und uns zuletzt hinüber geleitet

aus dem irdischen Seyu in das erhöhte geistige

Leben, das rein ist von irdischer Zuthat, wie des

Christcnthums geläuterter Glaube lehrt. In deu

Zeiten einer unvollkommncren Staatöorganisation,

und besonders bei einer völligen Einheit dcr Reli¬

gion, mochte man dcr Controlle, welche die Geist¬

lichkeit über die Geburten, Heirathcn und Stcrb-

fälle in ihren Tauf- Trainings- und Stcrbcbüchcrn

führte, ein öffentliches Ansehen und eine Bedeutung

in Beziehung auf das bürgerliche Recht beilegen;

damals war die bürgerliche Verwaltung noch nicht

in dem Maße geordnet, um über diese Verhaltnisse

Aufsicht und Nachweise führen zu können. Gewiß

aber erfordert die Wichtigkeit dieser drei Momente

für das bürgerliche Recht die Mitwirkung eines

bürgerlichen Beamten in unserer Zeit um so mehr,

da die Grenzen dcr kirchlichen Gemeinden mit de¬

nen dcr bürgerlichen Gemeinden regelmäßig nicht

zusammenfallen; da überdies so vielerlei Rcligions-
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parthcien in der bürgerlichen Gemeinde durch ein«

ander wohnen, und überhaupt die Vollziehung oder

Unterlassung der religiösen Handlung in Beziehung

auf das bürgerliche Recht billig ohne allen Einfluß

bleiben muß. — Dieser letztere Umstand wird beim

Ehercchte noch einmal zur Sprache kommen.

Die kirchlichen Nachweise werden hierdurch

noch nicht für überflüssig erklärt; für kirchliche

Zwecke müssen sie, wie dies auch bei uns geschieht,

immer noch geführt werden: wer in den geistlichen

Stand eintreten will, muß nachweisen, daß er ge¬

tauft ist; ein kirchliches Ehchinderniß kann durch

die Kirchenbücher coustatirt werden; aber das bür¬

gerliche Recht hat hiermit nichts zu thun: ob das

Kind durch die Taufe einer Kirche angehört, dies

kann bei der Frage: ob das Kind dem Staate an¬

gehört, und welche bürgerliche Rechte es geltend

machen kann, gar nicht in Betracht kommen; hier

muß der Ungetanste dem Getauften gleich stehen.

Die kirchlichen Register können in gewissen Fallen

bei der Beweisführung des bürgerlichen Standes

noch immer zur Berücksichtigung kommen; aber im

Allgemeinen können sie nicht alS genügend ange¬

sehen werden; so steht z. B. die Trennung von

Tisch und Bett mit der kirchlichen Ordnung in

keiner nothwendigcn Beziehung: hierüber kann also

auch nicht füglich eine kirchliche Coutrolle angeord¬
net werden.

Es ist daher ein unbestreitbares Verdienst des

französischen Gesetzes um die bürgerliche Ordnung,

daß es die Führung von Geburts- Trauungs- und

Sterberegistern den bürgerlichen Beamten übergeben



hat, wodurch dic Mitwirkung dcr Geistlichkeit in

Dingen, welche sie gar nichts angehen, beseitigt,

und unzähligen Unordnungen, Betrügereien und

Ncchtsungewißhcitcn vorgebeugt ist. Auch ist es

nicht zu leugnen, daß die vom französischen Rechte

vorgeschriebenen Formen im Ganzen zweckmäßig

sind, und so dürfen wir erwarten, daß dieses In¬

stitut bei dcr Revision unsrcr Gesetze nicht wieder

werde ausgehoben werden: die Nhcinprovinzen san¬

gen eigentlich erst jetzt, mit dem Ablauf einer Ge¬

neration, an, die Vortheilc dieser, dcr Sicherheit

der Privatrechtc und dcr öffentlichen Ordnung so

sehr förderlichen Einrichtung, in ihrem ganzen Um¬

fange zu genießen. Gewiß wäre es auch sehr zu

wünschen, wenn dies Institut, wenn auch vielleicht

nur modifizirt, im ganzen preußischen Staate bal¬

dige Aufnahme fände: und dic Einsicht und dcr

gute Wille unsrer Staatsregierung, die keine Ver¬

besserung übersieht oder verachtet, läßt uns dies

sogar mit Zuversicht erwarten.
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